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Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen 
Union (Neufassung) 
– Ergebnis der zweiten Lesung des Europäischen Parlaments 
(Brüssel, 27./28. April 2016) 

  

I. ABSTIMMUNG 

Da keine Abänderung angenommen wurde, hat der Präsident des Europäischen Parlaments 

den Standpunkt des Rates in erster Lesung für gebilligt erklärt. 

 

Der Wortlaut der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments ist in der Anlage 

enthalten. 
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II. ANNAHME VON GESETZGEBUNGSAKTEN NACH DER ZWEITEN LESUNG IM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

 

Da das Europäische Parlament den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt hat, gilt 

der betreffende Rechtsakt gemäß Artikel 294 Absatz 7 Buchstabe a AEUV als in der Fassung 

des vom Rat in erster Lesung festgelegten Standpunkts erlassen. 

 

Nach der Unterzeichnung durch den Präsidenten des Europäischen Parlaments, den Präsiden-

ten des Rates und die Generalsekretäre der beiden Organe wird der betreffende Rechtsakt im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
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ANLAGE 
(28.04.2016) 

Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union ***II 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2016 zum Standpunkt 
des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen 
Union (Neufassung) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (10579/1/2015 – 
C8-0416/2015), 

– unter Hinweis auf die vom litauischen Parlament und vom schwedischen Parlament im Rah-
men des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, 
dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 11. Juli 20131, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 7. Oktober 20132, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung3 zum Vorschlag der Kommission an 
das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0030), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 76 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr für die 
zweite Lesung (A8-0071/2016), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen wird; 

4. -
bilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (Neufassung)“4 zu nennen; 

                                                 
1  ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 122. 
2  ABl. C 356 vom 5.12.2013, S. 92. 
3  Angenommene Texte vom 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. 
4  – für das Parlament bzw. den Rat – die 

Verhandlungen über diesen Gesetzgebungsakt geführt. 
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5. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates gemäß 
Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu unter-
zeichnen; 

6. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem über-
prüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, und im 
Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des Gesetzgebungs-
akts gemeinsam mit der diesbezüglichen Erklärung der Kommission im Amtsblatt der Euro-
päischen Union zu veranlassen; 

7. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=103694&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8519/16;Nr:8519;Year:16&comp=8519%7C2016%7C


 

 

8519/16   hm/mh 5 
ANLAGE DRI  DE 
 

ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu erläuternden Dokumenten 

Die Kommission weist darauf hin, dass sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommis-

sion gemäß ihrer Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 27. Oktober 2011 zu erläuternden 

Dokumenten der Tatsache bewusst sind, dass die Informationen, die die Mitgliedstaaten der Kom-

mission hinsichtlich der Umsetzung von Richtlinien in innerstaatliches Recht erteilen, „klar und 

genau sein müssen“, um der Kommission die Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleichtern, die Anwen-

dung des Unionsrechts zu überwachen. Im vorliegenden Fall hätten erläuternde Dokumente zu 

diesem Zweck nützlich sein können. Die Kommission bedauert, dass der endgültige Text keine 

diesbezüglichen Bestimmungen enthält. 
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